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„Die Bundeswehr in den neunziger Jahren“

Es ist mir eine große Freude, heute hier in Hamburg zu sein. Gerne nehme ich
die Gelegenheit wahr, Ihnen einige Gedanken zur Sicherheitspolitik und der
Bundeswehr in den neunziger Jahren vorzutragen. 

Lassen Sie mich zur Einleitung einige Vorbemerkungen machen. Wir leben
in einer Zeit politischer Veränderungen. In die Ost-West-Beziehungen ist
ganz eindeutig Bewegung gekommen. 

Das eröffnet auch für unsere Sicherheit Chancen, die es zu nutzen gilt, ohne
zugleich den Blick für die erkennbaren Risiken zu verschließen.

Gesamtstrategie
Das traditionelle Verständnis von Sicherheitspolitik, das auf Außen- und
Verteidigungspolitik aufbaute und darauf ausgerichtet war, der ideologi-
schen und militärischen Bedrohung gerecht zu werden, reicht nicht mehr 
aus. 

Entwicklungen in der Dritten Welt, Fragen der inneren Sicherheit, wirt-
schaftliche Aspekte und vor allem Probleme im Zusammenhang mit der
sozialen Sicherheit und Zufriedenheit des einzelnen Bürgers, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen, haben eine starke sicherheitspolitische Kompo-
nente. 

Derartigen Einflüssen kann nur mit einer Sicherheitspolitik begegnet wer-
den, die sich zwar auf Außen- und Verteidigungspolitik abstützt, aber zusätz-
lich noch von anderen Politikbereichen wie Wirtschaft, Verkehr, Forschung,
Bildung, Arbeit und Soziales getragen wird. Ich trete daher schon seit langem
für eine sicherheitspolitische Gesamtstrategie ein. 

Aber damit nicht genug: So wie sich der Handlungsrahmen von künftiger
Sicherheitspolitik erweitert, muß auch der Kreis der verantwortlichen Perso-
nen weiter gezogen werden. 

Er darf nicht auf einen exklusiven Kreis weniger sachkundiger Politiker
und Militärs beschränkt bleiben. 

Recht und Freiheit zu verteidigen ist nicht nur Aufgabe der Soldaten, son-
dern sittliche Verpflichtung aller Bürger. Hier liegt die Wurzel unserer Wehr-
pflichtverfassung. 

Qualität und Gesicht der Bundeswehr und damit ihr Beitrag zur Kriegsver-
hinderung und Friedensbewahrung hängen in der Zukunft nicht unwesentlich
davon ab, ob es gelingt, die gesellschaftlichen Eliten unseres Landes stärker
in die sicherheitspolitische Verantwortung zu nehmen, wie dies z. B. in den
USA und Großbritannien mit ihrer „Strategic Community“, in Frankreich
oder auch in der Schweiz geschieht. 

Ausreichende materielle Mittel sind sicherlich notwendig, damit die
Bundeswehr ihren Auftrag auch künftig erfüllen kann. Von gleicher Bedeu-
tung ist aber, daß der Einsatz dieser Mittel und die Anstrengungen der Streit-
kräfte auf dem Fundament einer Verteidigungsbereitschaft ruhen, welche von
der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Nur dann kann die Glaubwür-
digkeit unserer Strategie der flexiblen Reaktion und ihre drei bekannten Ele-
mente erhalten bleiben: Fähigkeit und Willen zur Verteidigung und deren
richtige Wahrnehmung beim möglichen Gegner. 

Gerade in jüngster Zeit entlarven die ärgerlichen und unverständlichen
Vorgänge in der öffentlichen Diskussion in meinen Augen viele Lippenbe-
kenntnisse der Vergangenheit als das, was sie waren, nämlich Ausdruck einer
„wohlwollenden Gleichgültigkeit“ gegenüber den Streitkräften. Dies scheint
mir in erster Linie daran zu liegen, daß sich das Bedrohungsbewußtsein in der
Bevölkerung verändert hat oder verändert wurde. Es geht aber nicht an, daß
in Sonntagsreden die Notwendigkeit und auch Bereitschaft zur Verteidigung
anerkannt, aber die damit verbundenen Lasten abgelehnt werden. 
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Unser Staat – und damit meine ich alle Bürger des Landes – kann nicht die
Soldaten der Bundeswehr auffordern, ihren Dienst zu leisten, und gleichzeitig
die Belastungen der zivilen Bürger unseres Landes als Zumutung darstellen
lassen. 

Bedrohung
Die Bedrohung ist und bleibt der entscheidende sicherheitspolitische Faktor,
an dem sich alle Maßnahmen zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit orien-
tieren müssen. 

Maßgebend für unsere Lagebeurteilung sind dabei die konkreten militä-
rischen Fähigkeiten der Sowjetunion und ihrer Verbündeten, nicht aber all-
gemein gehaltene politische Absichtserklärungen und Wunschvorstellun-
gen. 

Deshalb fällt es einem nicht gerade leicht, der allgemeinen Euphorie zu
folgen, wenn gemeldet wird, daß die Sowjetunion weiterhin täglich 2 hoch-
moderne Kampfflugzeuge und 6 Panzer produziert. Nach wie vor läuft alle
fünf Wochen ein nukleargetriebenes U-Boot vom Stapel. 

Dieses macht deutlich, daß die Sowjetunion als Führungsmacht des War-
schauer Paktes ihren Herrschaftsanspruch noch immer im wesentlichen auf
ihre militärische Überlegenheit abstützt. Ihre stete und unverminderte
Rüstung richtet sie dabei in zunehmendem Maße auf einen nur mit konven-
tionellen Kräften und Mitteln geführten und auf Europa begrenzten Krieg,
jedoch unter Beibehaltung überlagernder nuklearer Optionen. 

Die Weiterentwicklung der sowjetischen Militärdoktrin, die sich zwar in
ihrer politischen „Verpackung“ als defensiv bezeichnet, in ihrer militärtech-
nischen Ausformung jedoch auf die schnelle, offensive Zerschlagung jeden
Gegners auf dessen Territorium ausgerichtet ist, spiegelt dies ebenfalls wie-
der. Es bleibt abzuwarten, was aus den jüngsten Ankündigungen der DDR-
VM Kessler wird, auch hier seien Umstellungen vorgesehen. 

Die Schere zwischen NATO- und Warschauer Pakt-Streitkräften im kon-
ventionellen Bereich wird ständig größer und befähigt den Warschauer Pakt
zum Angriff nach kurzer Vorbereitungszeit und zu weiträumigen Offensiven
mit strategischer Zielsetzung. 

Konkret wird die Stärke der Militärmacht des Warschauer Paktes gegen-
über NATO-Europa in vier Bereichen besonders deutlich: 

Erstens:
In der massiven Überlegenheit der konventionellen bewaffneten
modernen, einsatzfähigen, hochpräsenten sowjetischen Land- und
Luftstreitkräfte. Parallel hierzu hat sich die Entwicklung der sowjeti-
schen Seestreitkräfte von einer Küstenmarine zu einer echten Hoch-
seemarine mit der stärksten U-Boot-Flotte der Welt vollzogen. 

Zweitens:
In der Überlegenheit der chemischen Bewaffnung der sowjetischen
Streitkräfte, mit der eine chemische Kampfführung zurVorbereitung
und Unterstützung eines Großangriffs der Armeen des Warschauer
Paktes nach Westen möglich ist. 

Drittens:
In der Fähigkeit der Sowjetunion, mit ihren strategischen Nuklear-
waffen auch Ziele in Westeuropa bekämpfen zu können. So wurden
erfolgreiche Testschüsse der neuen Interkontinentalrakete SS-24 mit
einer Reichweite durchgeführt, die eindeutig Ziele in Westeuropa
abdeckt. Die schienenbewegliche SS-24 wird übrigens ebenso wie die
neue, straßenbewegliche SS-25 unbeschadet aller Rüstungskontroll-
bemühungen eingeführt. 

Viertens:
In der massiven Überlegenheit bei den nuklearen Flugkörpersyste-
men der taktischen Nuklearstreitkräfte im Reichweitenband unter 500
km, bei denen das Zahlenverhältnis zwischen Warschauer Pakt und
NATO in Europa besonders unausgewogen zum Vorteil des Ostens ist,
nämlich etwa 15 :1. 



Die konventionelle Überlegenheit des Warschauer Paktes, seine Fähigkeit zur
raumgreifenden Offensive nach kurzer Vorbereitungszeit stellt dabei das
Kernproblem für die Sicherheit Europas dar. Diese Invasionsfähigkeit ist es,
die unsere Verteidigungsanstrengungen vor allem bestimmt. 

In der jüngeren Vergangenheit hat es zwar eine Vielzahl von sowjetischen
Vorschlägen gegeben, mit deren Realisierung zum Teil Ungleichgewichte
und Spannungen abgebaut werden könnten und die vor allem in der west-
lichen Bevölkerung das Bewußtsein für die Bedrohung verringern. Hinsicht-
lich der für unsere Lagebeurteilung entscheidenden militärischen Fähigkei-
ten aber hat sich bisher nichts verändert. 

Es gilt weiterhin die alte Wahrheit, daß man den Mächtigen der Welt nicht
auf den Mund, sondern auf die Hand sehen muß. 

Strategie
Diesem Bedrohungsspektrum gilt es, durch gesicherte Verteidigungsfähig-
keit und eine mit den Erfordernissen der Verteidigung abgestimmte Rüs-
tungskontrollpolitik Rechnung zu tragen. Unsere Verteidigungsfähigkeit ist
bestimmt nach den Vorgaben der unverändert gültigen Bündnisstrategie. Die
Leistungsbilanz dieser Strategie ist eindeutig: Sie hat Europa in den letzten
vier Jahrzehnten vor einem Krieg bewahrt. Zu ihr gibt es in der überschauba-
ren Zukunft keine realistische Alternative, wenn auch die konzeptionelle Aus-
formung der geltenden Strategie und die zu ihrer Implementierung erforder-
lichen Mittel den sich ändernden Rahmenbedingungen angepaßt werden
müssen.

Diese einfache Wahrheit muß immer wieder deutlich ausgesprochen wer-
den – nicht nur von Soldaten, sondern von allen politisch Denkenden und Ver-
antwortlichen. 

Lassen Sie mich dies in aller Kürze durch Aufzählung der acht politisch-
strategischen Grundsätze unserer Bündnisstrategie verdeutlichen. 
1. Defensive strategische Ausrichtung

Dieser militärstrategische Grundsatz schließt eine strategische Offensive
auf das Gebiet des Warschauer Paktes ebenso aus wie präemptives und prä-
ventives strategisches Handeln der NATO. Er nimmt den Verlust der mili-
tärischen Initiative zu Beginn eines Konfliktes bewußt in Kauf. 

2. Bündnissolidarisches Handeln
Solidarität im Bündnis ist die Voraussetzung für glaubhafte Abschreckung
und wirksame Verteidigung. Solidarität setzt die Bereitschaft voraus,
Lasten und Risiken – politische und militärische, auf nuklearem und kon-
ventionellem Gebiet – gemeinsam zu tragen. 

3. Kollektive, zusammenhängende Vorneverteidigung
Dieser Grundsatz dokumentiert den politischen Willen der Bündnispart-
ner, ihre nationale Sicherheit gemeinsam im Bündnis zu suchen und die
Verteidigung grenznah, „vorne“, aufzunehmen. Diese Kollektivität der
Verteidigung drückt sich aus in der Friedenspräsenz kampfkräftiger Kon-
tingente der verbündeten Streitkräfte nahe ihren Einsatzräumen sowie in
der politischen und militärischen Struktur des Bündnisses.

4. Erhalt der politischen und strategischen Einheit des Bündnisgebietes
Bei aller geopolitischen Verschiedenartigkeit und geographischen Vielfalt
des Bündnisgebietes gilt es, die politische und strategische Einheit der Alli-
anz als Ausdruck ihrer Solidarität und Kollektivität zu wahren. Dies ver-
bietet Zonen unterschiedlicher Sicherheit.

5. Risikowahrnehmung des Aggressors
Das Risiko mit Optionen der vorbedachten Eskalation im Kriegsfall muß
für den Angreifer erkennbar so geartet sein, daß es unausweichlich ist und
wegen der zu erwartenden Verluste und Zerstörungen – auch im Lande des
Hauptaggressors – nicht annehmbar ist. 

6. Konzeptionelle Verbindung ausgewogener konventioneller und nuklearer
Streitkräfte
Die kriegsverhindernde Risikowahrnehmung und die daraus erwachsende
Abschreckung wird erreicht durch die konzeptionelle Verbindung ausge-
wogener konventioneller und nuklearer Streitkräfte über das gesamte



Reichweitenspektrum von Gefechtsfeldwaffen bis zu strategischen Inter-
kontinentalwaffen. 

7. Schadensbegrenzung und rasche Kriegsbeendigung
Gerade für Mitteleuropa ist es von entscheidender Bedeutung, daß beim
Einsatz eigener Waffen das Ziel, den zu erwartenden Schaden gegenüber
der eigenen Bevölkerung und Infrastruktur zu minimieren, Berücksichti-
gung findet. Rasche Kriegsbeendigung zu politisch annehmbaren Bedin-
gungen zielt darauf ab, einen langandauernden Konflikt zu vermeiden, der
auch als rein konventioneller Krieg für die Bundesrepublik Deutschland
und Westeuropa untragbare Folgen hätte. 

8. Aktive Krisenbeherrschung
Und schließlich muß die Bündnisstrategie eine aktive Krisenbeherrschung
ermöglichen. Dies erfordert die Fähigkeit zur politischen und militärischen
Reaktion selbst nach kurzer Warnzeit sowie die Fähigkeit zur lageange-
messenen Erhöhung und Senkung der Abwehrbereitschaft und der Verstär-
kung Europas in Krisen. 

Ich bin überzeugt, daß mit dieser Aufzählung offenkundig geworden ist, daß
die Aufgabe auch nur eines einzigen dieser Grundsätze nicht in unserem
nationalen Interesse liegen kann. 

Wegen der absehbaren verheerenden Folgen eines Krieges, eines nuklearen
wie eines konventionellen, liegt es im vorrangigen europäischen Interesse,
jeden Krieg zu verhüten. 

Wir halten darum an einer ausgewogenen Mischung von nuklearen und
konventionellen Waffen zur Abschreckung und damit zur Kriegsverhin-
derung fest. Eine rein konventionelle Abschreckung hat es – wie die Ge-
schichte belegt – nie gegeben. Es wird sie auch in der Zukunft nicht geben
können. 

DasAbstützen auf konventionelleWaffen allein würde denWeg wieder frei-
machen zur Kriegsführung, die sich weitgehend auf das umkämpfte Territo-
rium – in Mitteleuropa ist dies deutsches Territorium – beschränken ließe. 

Ebendies gilt es zu verhindern. Nuklearwaffen bleiben daher auch für die
überschaubare Zukunft ein Eckpfeiler der Abschreckung. Natürlich ist das
Einstehen für nukleare Abschreckung mit ernsten Zweifeln verbunden –
schließlich wissen wir über die Wirkung von Nuklearwaffen und die damit
zusammenhängenden Fragen. 

Solange aber alle angebotenen Alternativen die Wahrscheinlichkeit von
Krieg oder Unfreiheit vergrößern, können wir es nicht verantworten – auch
unseren Kindern und Enkeln gegenüber nicht verantworten, um den Preis der
Befreiung von der Angst vor Nuklearwaffen das Risiko eines Krieges ohne
Nuklearwaffen zu vergrößern. Ein Verzicht auf Nuklearwaffen würde
schließlich angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse das Risiko für die
Sowjetunion verringern und so die Kriegswahrscheinlichkeit erhöhen. Eine
Denuklearisierung Europas liegt also nicht in unserem nationalen Interesse.
Präsident Reagan hat diesen Sachverhalt kürzlich sehr treffend ausgedrückt,
indem er sagte, daß das Ziel nicht ein nuklearwaffenfreies, sondern ein
kriegsfreies Europa sei.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis auf den 10. November 1988,
der einen wichtigen Markstein in unserem öffentlichen Bewußtsein bilden
sollte. An diesem Tag beginnt die längste Friedensperiode der jüngeren deut-
schen Geschichte. Und daß wir alle diese Friedensperiode erleben dürfen,
verdanken wir in entscheidendem Maße der Existenz von Nuklearwaffen. 

Rüstungskontrolle
Wie bewerten wir in der Allianz nun vor diesem Hintergrund die Entwick-
lungen in der Rüstungskontrolle und Abrüstung? Mit dem in Washington am
8. Dezember 1987 unterzeichneten INF-Vertrag ist der Versuch der Sowjet-
union endgültig gescheitert, die Kräftebalance in Europa durch den Aufbau
einer neuen leistungsfähigen Generation an Mittelstreckenraketen weiter zu
ihrem Vorteil zu verschieben und eine permanente, speziell gegen Westeuro-
pa gerichtete nukleare Bedrohung aufzubauen. 



Die Solidarität und die Entschlossenheit der Regierungen im Bündnis
haben diesen politischen Erfolg ermöglicht. Das Abkommen hat zudem eine
rüstungskontrollpolitische Schrittmacherfunktion: Erstmals werden nicht nur
Obergrenzen von Waffensystemen festgeschrieben, sondern modernste Waf-
fensysteme abgerüstet, erstmals erkennt die Sowjetunion das Prinzip asym-
metrischer Reduzierungen an, und erstmals ist die Sowjetunion bereit, ein-
schneidende Verifikationsregelungen zu akzeptieren. 

Mit der politisch begründeten doppelten Null-Lösung verzichtet die NATO
auf einen wesentlichen Teil derjenigen Waffensysteme, mit denen sie der
Sowjetunion nachhaltig die Vorstellung verwehren kann, daß ihr Territorium
von europäischem Boden aus unverwundbar sei. Der Abbau bedeutet nicht
den Verlust der von der Strategie des Bündnisses geforderten Fähigkeit zur
vorbedachten Eskalation. 

Er schränkt aber die Flexibilität bei der Wahl der Mittel des Bündnisses im
Rahmen dieser Reaktionsart ein. Umfang und Struktur des Nuklearwaffen-
potentials der NATO müssen diesem Tatbestand Rechnung tragen. Hierzu
gehört z. B. auch, daß sich das Bündnis alle eventuell erforderlichen Moder-
nisierungsoptionen erhält und keine heimliche, irreversible Abrüstung durch
Veralten und Verrosten zuläßt. 

Die Sowjetunion hingegen kann mit den ihr verbleibenden Nuklearsyste-
men aller Reichweiten – einschließlich der strategischen Systeme – auch wei-
terhin Ziele in NATO-Europa abdecken. Die Diskussion um Doppelbeschluß
und doppelte Null-Lösung hat damit auch die Risiken verdeutlicht, die sich
aus einer weitgehenden Verengung der Rüstungskontrollbemühungen auf
eine einzelne Waffenkategorie ergeben. 

Rüstungskontrolle muß in ein Gesamtkonzept eingefügt sein, welches die
strukturellen und konzeptionellen Zusammenhänge ihrer einzelnen Bereiche
und Verhandlungsformen angemessen berücksichtigt und dabei der Verbes-
serung der internationalen Stabilität dient. 

Die Bereiche der Rüstungskontrolle müssen im strategischen Zusammen-
hang untereinander und mit den Erfordernissen der Verteidigungsfähigkeit
gesehen und bewertet werden. 

Die Zielvorstellungen des Bündnisses zur Rüstungskontrollpolitik umfas-
sen folgende Elemente: 
– die 50%ige Reduzierung der nuklearstrategischen Offensivwaffen der 

USA und der Sowjetunion, die weltweite Beseitigung chemischer Waf-
fen, 

– die Herstellung eines stabilen und sicheren Niveaus konventioneller Streit-
kräfte 

– und im Zusammenhang mit der Herstellung eines konventionellen Gleich-
gewichts und einer weltweiten Beseitigung chemischer Waffen deutliche
und überprüfbare Reduzierung amerikanischer und sowjetischer boden-
gestützter nuklearer Flugkörper kürzerer Reichweite, die zu gleichen Ober-
grenzen führen. 

In den anstehenden Verhandlungen kommt es uns mit Vorrang darauf an,
zunächst in einem ersten Schritt die „Invasionsfähigkeit“ des Warschauer
Paktes zu beseitigen, um dann ein insgesamt niedrigeres Niveau der konven-
tionellen Streitkräfte auf beiden Seiten anzustreben. 

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Bündnispartnern ein Kon-
zept für diese Verhandlungen entwickelt. Es berücksichtigt nicht nur die
zahlenmäßigen Disparitäten zwischen den Bündnissen in Europa, sondern
bezieht auch die geostrategischen Unterschiede zwischen NATO und War-
schauer Pakt in Europa, Fragen der Dislozierung, Präsenz und Verstärkung
durch Mobilmachung auf beiden Seiten sowie Maßnahmen zur Verifikation
und Vertrauensbildung mit ein. 

Bündnis
Angesichts der realen politischen und strategischen Bedingungen ist das freie
Europa an der Nahtstelle zwischen Ost und West nicht in der Lage, seine
Sicherheit allein zu gewährleisten. Unsere Sicherheit ist nur im Bündnis mit



unseren Alliierten möglich. Solidarität im Bündnis ist die Voraussetzung für
wirksame Abschreckung und glaubhafte Verteidigung. 

Solidarität setzt die Bereitschaft voraus, Lasten und Risiken – politische
und militärische, auf nuklearem und konventionellem Gebiet – gemeinsam zu
tragen und die Gleichberechtigung der Sicherheitsinteressen aller Partner-
staaten anzuerkennen. Das Bündnis ist zugleich Ausdruck gemeinsamer frei-
heitlich-demokratischer Wertvorstellungen. 

Die Bedeutung der USA
Unsere Verbindungen mit den USA sind dabei von besonderer Bedeutung.

Kulturelle und vor allem wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und den USA haben damit ebenso eine sicherheits-
politische Bedeutung wie die rein militärische Zusammenarbeit. 

Bundeskanzler Kohl hat in seiner Regierungserklärung die existenzielle
Bedeutung der Freundschaft und engen Zusammenarbeit mit den Vereinigten
Staaten unterstrichen. 

Auf der militärischen Seite schreitet der Aufbau der Wartime-Host-Nation-
Support-Organisation voran. Wir schaffen damit die Voraussetzung, daß 
im Falle einer Krise neben den bereits jetzt bei uns stationierten 240 000 ame-
rikanischen Soldaten weiter Verstärkungskräfte rasch für die Vorneverteidi-
gung in der Bundesrepublik Deutschland einsatzbereit gemacht werden kön-
nen. 

Die deutschen Unterstützungskräfte für diese Maßnahme betragen im Frie-
den 1800 Mann. In der Krise wächst diese Zahl durch die Einberufung von
Reservisten auf ca. 93 000 Mann an. 

Unsere Sicherheit wird aber auch von der deutsch-amerikanischen Zusam-
menarbeit in der Wirtschaft, speziell der Rüstungsindustrie, berührt. Wäh-
rend sich dabei für betroffene Industriezweige der Einstieg in neue Technolo-
gien eröffnet, kann die Bundeswehr durch eine derartige Kooperation zu
effektiveren und kostengünstigeren Waffensystemen kommen. 

Wenn die allgemeine Tendenz der deutsch-amerikanischen Handelsbilanz
im Bereich der Wehrtechnik nicht zutrifft, so liegen die Gründe in erster Linie
darin, daß in diesem Bereich die Gesetze des freien Marktes nicht uneinge-
schränkt gelten. 

Um die immer noch vorhandene Unausgewogenheit der transatlantischen
Zweibahnstraße zu unseren Gunsten zu verändern, müßten einerseits die
USA ihre restriktive und protektionistische Haltung weiter abbauen. Ande-
rerseits kann ich der deutschen Industrie – und insbesondere der wehrtechni-
schen Industrie – nur empfehlen, auf dem US-Markt eine deutlichere Präsenz
zu zeigen. Im Vergleich zu unseren britischen und französischen Partnern
besteht hier ein Nachholbedarf. 

Wenn ich von den kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit den
USA sprach, so gilt es, sich einer Entwicklung in dieser Beziehung bewußt zu
werden, die von der Besinnung Amerikas auf einige Probleme, von nüchter-
ner geschäftsmäßiger Distanz und von gelegentlicher Irritation über die Ver-
suche der Europäer geprägt ist, eine eigene Identität zu finden. 

Die Generation derer, die im Erleben des Kalten Krieges und mit viel
Begeisterung und Emotionen die deutsch-amerikanische Freundschaft mit-
geprägt haben, ist abgetreten. Außerhalb des amerikanischen Militärs geht
der Anteil von Verantwortlichen in Politik, Medien und Wirtschaft, welche
Deutschland gut kennen und schätzen, zurück. Es bedarf einer bewußten poli-
tischen Anstrengung, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Im Rahmen
Ihrer geschäftlichen Beziehungen können auch Sie Ihren Teil dazu beitragen. 

Denn eines müssen wir klar erkennen:
Die USA werden sich auch künftig weltweit vielfältigen Herausforderun-

gen gegenübergestellt sehen. Dabei wahren sie auch unsere Interessen. Ange-
sichts der vielfältigen globalen Verpflichtungen als Weltmacht bei gleichzei-
tig hohem Budget- und Handelsdefizit drängen die USA verständlicherweise
auf die Stärkung des „Europäischen Pfeilers“ der Allianz. 



NATO-Europa
Die europäischen Staaten sind sich dieser Verantwortung bewußt. In diesem
Zusammenhang verweise ich auf die von den Mitgliedstaaten der Westeuro-
päischen Union im Oktober vergangenen Jahres verabschiedete „Plattform
der europäischen Sicherheitsinteressen“. 

In einer wichtigen Phase der sicherheitspolitischen Standortbestimmung
haben diese Staaten erstmals umfassend ihre gemeinsamen Interessen
bestimmt. Diese „Plattform“ unterstreicht die Zielsetzung der WEU-Staaten,
den europäischen Beitrag zur Sicherheitspolitik der atlantischen Allianz zu
definieren, das europäische Gewicht in der Allianz zu erhöhen und damit
nachhaltig und unter Beachtung europäischer Interessen zur Sicherheit in der
Allianz und in Europa beizutragen. 

Der gleichen Zielsetzung dient die deutsch-französische Zusammenarbeit.
Durch ihre konsequente Weiterentwicklung leisten wir einen wesentlichen
Beitrag zur Stärkung des nordatlantischen Bündnisses. Die deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit beansprucht keine Exklusivität. Längerfristig soll die
Beteiligung anderer Verbündeter möglich sein. 

Planung
Auch in Zukunft wird unsere Sicherheit, die Wahrung von Frieden in Freiheit
für unser Volk in erster Linie von unserer Fähigkeit und Bereitschaft zu einer
angemessenen Verteidigung abhängen. Ungeminderte Potentiale zwingen
uns, adäquate Streitkräfte nach Qualität und Quantität – bedrohungsgerecht –
bereitzustellen. Diese Verteidigungsfähigkeit auch in der Zukunft zu gewähr-
leisten ist Aufgabe der Bundeswehrplanung. Ausgangspunkte für die Bundes-
wehrplanung bleiben. 

Erstens: der unveränderte Auftrag der Bundeswehr, im Frieden die Vertei-
digungsfähigkeit der Streitkräfte zu gewährleisten und im Krieg gemeinsam
mit den verbündeten Streitkräften die Sicherheit und Integrität der Bundes-
republik Deutschland zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

Zweitens: das politisch vorgegebene Ziel, die konventionellen Fähigkeiten
zur Vorneverteidigung zu stärken, um unabhängiger zu werden vom Zwang
zur frühzeitigen nuklearen Eskalation. 

Von unserem Verteidigungsbeitrag hängt aber auch das Gewicht der
Bundesrepublik Deutschland im Bündnis und in Rüstungskontroll-Verhand-
lungen mit dem Osten entscheidend ab. 

Hierzu hat der Bundespräsident auf der 29. Kommandeurtagung letztes
Jahr in Oldenburg gesagt: „Wer sich nicht mehr verteidigen kann, ist nicht
mehr politikfähig, sondern im besten Fall ein einflußloses Leichtgewicht,
wahrscheinlich über kurz oder lang ein Objekt politischen Drucks.“ 

Ich kann mit Genugtuung feststellen, daß die Bundeswehr heute ihren Auf-
trag im Bündnis insgesamt erfüllen kann. 

Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß es neben viel Licht
auch Schatten gibt, vor allem Anzeichen, daß unser Vorsprung an Qualität,
den wir bisher der Quantität des Warschauer Paktes entgegensetzen konnten,
bedenklich abgenommen hat. 

Im Mittelpunkt unserer Sorgen steht, den Personalumfang der Bundeswehr
zu sichern. Durch das Fehl an jungen Männern müssen wir uns auf äußersten
Personalmangel einstellen. (Abnahme der wehrdienstfähigen Jahrgangsstär-
ken von 1986 bis 1989 um 24 Prozent, bis 1993 um 47 Prozent.)

Insgesamt wird die Bundeswehrplanung in diesem Bereich sehr flexibel
bleiben müssen. Daneben müssen die Voraussetzungen für eine moderne
Ausstattung der Bundeswehr in den 90er Jahren geschaffen werden. Auch
muß die Planung der Streitkräftestruktur mit den Material- und Personal-
planungen in Einklang gebracht werden. Das gilt besonders für den verstärk-
ten und verbesserten Einsatz unserer Reservisten. Deshalb werden in den
nächsten Jahren in allen drei Teilstreitkräften Strukturanpassungen erfolgen
müssen. Besonders tiefgreifend werden diese Anpassungen beim Heer sein. 

Die Bundeswehrplanung stößt dabei auf folgendes Dilemma.
Die Sicherung des Personalumfanges mit prozentual mehr Längerdienen-

den wird wegen des Wettbewerbs am Arbeitsmarkt wesentlich mehr Geld



kosten als bisher. Damit werden die Betriebskosten der Bundeswehr, zu denen
ja die Personalkosten in erheblichem Umfang beitragen, in den vor uns lie-
genden Jahren stärker steigen als bisher. Bei gleichbleibendem, real sogar
leicht sinkendem Verteidigungshaushalt geht dies zu Lasten der Investitio-
nen. 

Der Staatshaushalt steht in den vor uns liegenden Jahren vor hohen Be-
lastungen. Wir haben zu erwarten, daß der Verteidigungshaushalt diese Be-
lastungen zu einem erheblichen Teil mittragen muß. 

Die so dringend erforderliche Erhaltung, ja Steigerung der Kampfkraft der
Bundeswehr läuft damit Gefahr, in zweifacher Weise an finanzielle Grenzen
zu stoßen – an die Begrenzung des Gesamthaushaltes und an die Begrenzung
der investiven Mittel innerhalb des Verteidigungshaushaltes, welche nach
Abzug der stetig steigenden Personalkosten noch bleiben. Eine nicht ausrei-
chende Modernisierung des Gerätes aber – und hier schließt sich dann der
Teufelskreis – führt zu Überalterung des Materials, erhöht die Materialerhal-
tungskosten und damit die Betriebskosten und trägt somit zu einer weiteren
Beschneidung der investiven Mittel bei. 

Schluß
Meine Damen und Herren! Die Herausforderungen der Zukunft, insbeson-
dere in der Sicherheitspolitik, sind vielfältig.

Wir wissen alle, daß militärische Stärke allein keine friedliche Zukunft
garantieren kann. Das Bündnis wird daher unverändert jede Möglichkeit nut-
zen, um Fortschritte im Dialog mit den Staaten des Warschauer Paktes zu
erreichen und Stabilität auf einem niedrigeren Niveau der Rüstungen zu
sichern – einem Niveau, das eine wirksame Verteidigung gewährleistet. 

Stabilität und Frieden in Europa wird es auch im nächsten Jahrzehnt nur
geben können, wenn wir fähig und bereit sind, die Voraussetzungen für glaub-
hafte Abschreckung, für eine nukleare und konventionelle Verteidigungsfä-
higkeit aufzubringen. 

Alle Überlegungen, bereits im Vorgriff und in der Erwartung auf rüstungs-
kontrollpolitische Vereinbarungen Abstriche an der konventionellen Vertei-
digungsfähigkeit der Bundeswehr vorzunehmen, sind absolut fehl am Platz.
Sie untergraben nicht nur die Stabilität, sondern verringern auch die Anreize
für den Warschauer Pakt zur Rüstungskontrolle und Abrüstung. Sie würden
die falschen Signale sowohl den Vereinigten Staaten wie auch denjenigen
Verbündeten geben, die sich der Versuchung ausgesetzt sehen, ihre Vertei-
digungsanstrengungen zu verringern. Leitlinie für unser politisches und stra-
tegisches Handeln muß auch künftig der Kernsatz des HARMEL-Berichtes
bleiben, der da lautet: „Die kollektive Verteidigung bildet die notwendige
Voraussetzung für eine wirksame, auf größere Entspannung gerichtete Poli-
tik.“ ■


